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STADT WESSELING 
Der Bürgermeister 
 
 Sachbearbeiter/in: Frank W. Krüger 
 Datum: 19.12.2006 
  

X   öffentlich 

 

   nichtöffentlich 

Beratungsfolge: 
Jugendhilfeausschuss 

 
Betreff: 
 
Bisherige Unterstützung freier Träger für die Betriebskosten der Kindergärten 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

Vorlagen-Nr.:  349/2006 
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Sachdarstellung: 
 
1. Problem 
 
Im Hinblick auf die noch zu führende Diskussion und Entscheidung über die weitere Trägerschaft von 
den Kindertageseinrichtungen freier Träger, deren Trägeranteil durch die Stadt Wesseling finanziert 
wird, erfolgt als Grundinformation die nachfolgende Aufstellung der bisherigen Unterstützungsleistun-
gen der Stadt für die jeweiligen freien Träger. 
 
2. Lösung 
 
Die Stadt Wesseling zahlt auf der Grundlage von Verträgen seit Jahren für insgesamt 5 Kinderta-
geseinrichtungen freier Träger die jeweiligen Trägeranteile an den Betriebskosten ganz oder teilweise 
als freiwillige Zuschüsse. Zur Gesamtversorgung mit Kindergartenplätzen und zur Sicherstellung des 
Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz sind die Einrichtungen erforderlich. Wenn diese Einrich-
tungen der freien Träger nicht bestünden, müsste die Stadt Wesseling entsprechende Einrichtungen 
selbst vorhalten. 
 
Bislang sind für diese 5 Einrichtungen jährlich freiwillige Zuschüsse in folgender Größenordnung ge-
zahlt worden (angegeben ist der Zuschuss des Jahres 2006): 
 
Arbeiterwohlfahrt, Kita Bachstraße Vollständige Finanzierung des 

Trägeranteils der 
3 Gruppen 

 

ca. 33.800 €

Arbeiterwohlfahrt, Kita Fuchsweg Anteilige Finanzierung des 
Trägeranteils von  

 Gruppen (davon 2 integrative 
Gruppen) 

 

ca. 16.800 €

Kath. Kirchengemeinde St. Thomas 
Kiga Waldstraße 

Vollständige Finanzierung ei-
ner von 2 Gruppen 

 

ca. 17.100 €

Kath. Kirchengemeinde St. Andreas 
Kiga Cranachstraße 

Vollständige Finanzierung des 
Trägeranteils der 

2 Gruppen 
 

ca. 48.300 €

Ev. Kirchengemeinde Wesseling 
Kita Kronenweg 

Vollständige Finanzierung des 
Trägeranteils der 

3 Gruppen 
 

ca. 67.200 €

Ev. Kirchengemeinde Wesseling 
für 2 Kindertageseinrichtungen (Alfterstraße 
und Kastanienweg) 

2005-2007 jeweils  
pauschal 

 

40.000 €

 
Von diesen Einrichtungen soll wegen der beabsichtigten Aufgabe der Trägerschaft von ausgewählten 
Gruppen bei der Kath. Kirche im Zuge des Programms „Zukunft heute“ die Einrichtung in der Wald-
straße (St. Thomas) einvernehmlich in die Trägerschaft der Stadt Wesseling übergehen. 
 
Für die anderen Einrichtungen wurde überlegt, ob die Einrichtungen ebenfalls in die Trägerschaft der 
Stadt Wesseling übergehen sollten. Für diese Einrichtungen gelten jedoch jeweils unterschiedliche 
Rahmenbedingungen und differenzierte Finanzierungsmodelle. Deshalb wären die jeweiligen finan-
ziellen Auswirkungen bei Trägerübernahme durch die Stadt unterschiedlich. 
 
3. Alternativen 
 
4. Finanzielle Auswirkungen 
Die finanziellen Auswirkung eines möglichen Trägerübergangs sind für die in Frage kommenden Ein-
richtungen jeweils in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
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Kindergärten Plätze  

Kiga/Kita 
Gruppen Betriebskosten 

100 % 
Bewilligte 
öffentliche 
Zuschüsse  

Bewilligte 
Zuschüsse 
Land in € 

Städt. Anteil 
an öffentl. 
Zuschüssen 

Trägeran-
teil 

ges. städt. Auf-
wendungen 

AWO – Bachstraße 
Bachstraße 22 
(Trägerschaft AWO)) 

65 3 375.466,32 341.674,35 
91% 

170.837,18 170.837,18 33.791,97 
9% 

204.629,15 
derzeitiger Stand 
 

AWO – Bachstraße 
Bachstraße 22 
(Trägerschaft Stadt) 

65 3 375.466,32 296.618,39 
79% 

148.309,20 148.309,20 78.847,93 
21% 

227.157,13 
bei Trägerüber-
nahme durch die 
Stadt 

Differenz        22.527,98 
 
AWO – Fuchsweg 
Fuchsweg 6 
(Trägerschaft AWO)) 

80 4 396.600,65 
abzügl.Anteil 
integrative 
Gruppen, und 
Elternbeiträge 
(wird vom übe-
rörtl. Träger der 
Sozialhilfe ü-
bernommen) in 
Höhe von 
62.500,00 
anerkannte 
Betriebskosten 
334.100,65 

304.031,59 
91% 
von 
334.100,65 

152.015,80 152.015,80 
zuzügl. 
5.03%  
von 
334.100,65 
Trägeranteil 
gem. Ver-
trag in Höhe 
von 
16.805,26 

13.263,80 
3,97% 
von 
334.100,6
5 

165.279,60 

AWO – Fuchsweg 
Fuchsweg 6 
(Trägerschaft Stadt) 

80 4 396.600,65 
abzügl siehe 
oben 
334.100,65 

263.939,51 
79% 

131.969,76 131.969,76 70.161,13 
21% 

202.130,89 

Differenz        36.851,29 
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Kindergärten Plätze  

Kiga/Kita 
Gruppen Betriebskosten 

100 % 
Bewilligte 
öffentliche 
Zuschüsse  

Bewilligte 
Zuschüsse 
Land in € 

Städt. Anteil 
an öffentl. 
Zuschüssen 

Träger 
anteil 

ges. städt. Auf-
wendungen 

Ev. Kindergarten 
Alfterstraße 2, Kelde-
nich 
(Trägerschaft Ev. Kir-
chengemeinde  
Wesseling) 

75 3 277.279,43 221.823,54 
80% 

110.911,77 110.911,77 55.455,89 
20% 

110.911,77 € 
derzeitiger Stand 
 

Ev. Kindergarten 
Alfterstraße 2, Kelde-
nich 
(Trägerschaft Stadt) 

75 3 277.279,43 219.050,75 
79% 

109.525,37 109.525,37 58.228,68 
21% 

167.754,05 € 
bei Trägerüber-
nahme durch die 
Stadt 

Differenz        56.842,28 € 
 

Ev. Kindergarten  
Kastanienweg 52, 
(Trägerschaft Ev. Kir-
chengemeinde Wes-
seling) 

45 2 214.938,89 171.951,11 
80% 

85.975,55 85.975,56 42.987,78 
20% 

85.975,56 € 
derzeitiger Stand 
 

Ev. Kindergarten  
Kastanienweg 52, 
(Trägerschaft Stadt) 

45 2 214.938,89 169.801,72 
79% 

84.900,86 84.900,86 45.137,17 
21% 

130.038,03 € 
bei Trägerüber-
nahme durch die 
Stadt 

Differenz        44.062,47 € 
Jährlicher freiwilliger 
Zuschuss an die ev. 
Kirchengemeinde 

     40.000,00  - 40.000,00 € 
bei Trägerüber-
nahme für beide 
Einrichtungen 
durch die Stadt 

Gesamtdifferenz für 
die beiden Einrichtun-
gen bei Übernahme 
durch die Stadt 
(Trägerschaft Stadt) 

       60.904,75 € 
bei Trägerüber-
nahme für beide 
Einrichtungen 
durch die Stadt 

 



TUIV 08/1998 

 
Kindergärten Plätze  

Kiga/Kita 
Gruppen Betriebskosten 

100 % 
Bewilligte 
öffentliche 
Zuschüsse  

Bewilligte 
Zuschüsse 
Land in € 

Städt. Anteil 
an öffentl. 
Zuschüssen 

Träger 
anteil 

ges. städt. Auf-
wendungen 

Ev. Kindergarten 
„Pusteblume“ 
Kronenweg 151,  
(Trägerschaft Ev. Kir-
chengemeinde Wes-
seling) 

65 3 335.864,01 268.676,81 
80% 

134.345,61 134.345,60 
zuzügl. 
100% des 
Trägeran-
teils gem 
Vertrag in 
Höhe von 
67.172,80 
 

(67.172,80
) 
0% 
 

201.518,40 € 
derzeitiger Stand 
 

Ev. Kindergarten „Pus-
teblume“ 
Kronenweg 151, 
(Trägerschaft Stadt) 

65 3 335.864,01 265.332,57 
79% 
 

132.666,28 132.666,28 70.531,44 
21% 

203.197,72 € 
bei Trägerüber-
nahme durch die 
Stadt 
 

Differenz        1.679,32 € 
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Kindergärten Plätze  

Kiga/Kita 
Gruppen Betriebskosten 

100 % 
Bewilligte 
öffentliche 
Zuschüsse  

Bewilligte 
Zuschüsse 
Land in € 

Städt. Anteil 
an öffentl. 
Zuschüssen 

Träger 
anteil 

ges. städt. Auf-
wendungen 

Kath. Kindergarten 
St. Andreas 
Cranachstraße 65, 
(Trägerschaft Kath. 
Kirche) 

50 2 241.289,62 193.031,69 
80% 

96.515,85 96.515,85 
zuzügl. 
100% des 
Trägeran-
teils gem 
Vertrag in 
Höhe von 
48.257,92 

(48.257,92
) 
0% 

144.773,77 € 
derzeitiger Stand 

Kath. Kindergarten  
Andreas 
Cranachstraße 65, 
(Trägerschaft Stadt) 

50 2 241.289,62 190.618,80 
79% 

95.309,40 95.309,40 50.670,82 
21% 

145.980,22 € 
bei Trägerüber-
nahme durch die 
Stadt 

Differenz        1.246,45 € 
 
 
 




